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Die Partner des SOTV und seiner Vereine: 
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Weisung über Teilnahmen von Nicht-STV-Vereinen/Mitgliedern an 
Anlässen des Solothurner Turnverbandes und seinen Regionen 
 
Ziel und Zweck: 
Der Zweck dieser Weisung liegt darin, die Mitglieder, die dem STV/SOTV angehören, gegenüber den 
Nicht-Mitgliedern nicht zu benachteiligen. Grundsatz: „Kein Mitglied zu sein, darf keinen 
(finanziellen) Vorteil haben.“ 
 
Anlässe (Wettkämpfe, Spieltage, Turnfeste,...) 
Personen, die keine gültige STV-Mitgliederkarte besitzen, müssen bei der Teilnahme an jedem SOTV-
Anlass pro Person ein Aufpreis von Fr. 15.-  für Erwachsene und Fr. 10.- für Jugendliche bezahlen. Es 
können Kontrollen durchgeführt werden. Ein Verstoss kann bei Wettkämpfen zur Disqualifizierung 
führen. 
 
Kurse, Lager etc.: 
Personen, die keine gültige STV-Mitgliederkarte besitzen, müssen bei der Teilnahme an SOTV-Kursen 
bzw. -Lagern pro Person ein Aufpreis von Fr. 45.- bezahlen. Bei Kursen/Lagern und Lager werden in 
jedem Fall Kontrollen durchgeführt.  
 
Ausnahmen: 

- Lager Tenero 
- Kampfrichterkurse 
-  Gruppen und Vereine, die nicht dem STV angeschlossen sind, die aber in der Vergangenheit 

während mehr als drei Jahren an einem bestimmten Anlass teilgenommen haben, können 
dies auch weiterhin ohne finanziellen Mehraufwand. Diese Ausnahme gilt nicht für Vereine, die 
kürzlich aus dem SOTV bzw. STV ausgetreten sind 

Weitere Ausnahmen und Sonderregelungen bedürfen der Zustimmung der Technischen Leitung. 
 
Versicherung:  
Siehe Hinweis des STV: „Hinweis Passus «Versicherung» in Kurs- und Wettkampfaus-schreibungen, 
Reglementen, Vorschriften und Bestimmungen“ vom 15.08.2005. 
 
Regionalmeistertitel / Kantonalmeistertitel 
An regionalen und kantonalen Meisterschaften kann der Regional- bzw. Kantonalmeistertitel nicht an 
auswärtige Vereine und Nicht-STV-Mitglieder vergeben werden. Über die Teilnahme von 
ausserregionalen- bzw. ausserkantonalen Vereinen entscheidet die Wettkampfleitung.  
 
01.01.2010 inkl. Anpassung vom 22.03.2016/lf 


